
Informationen zum Elternbeitrag   
 
Auf Grundlage des Runderlasses des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder 
NW (MSJK) vom 12.02.2003 und des Ratsbeschlusses der Stadt Hagen vom 
14.07.2011  haben die Eltern entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
monatlich öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Betreuungskosten zu entrichten.  
 
Wer zahlt den Elternbeitrag? 
 
Beitragspflichtig sind die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellten Personen, mit 
denen das Kind zusammenlebt. Lebt das Kind nachweislich überwiegend nur mit 
einem Personensorgeberechtigten zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern 
bzw. der den Eltern gleichgestellten Personen. 
Besucht mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die an die Stelle der 
Eltern treten, gleichzeitig eine geförderte Kindertagespflegestelle, eine 
Kindertageseinrichtung oder eine offene Ganztagsschule, so entfallen die Beiträge 
für das zweite und jedes weitere Kind. Ergeben sich unterschiedlich hohe Beiträge, 
so ist immer der höhere Beitrag zu zahlen. 
 


